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RS OGH 1963/5/20 IIZR179/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1963

Norm

VersVG §23

VersVG §25

Rechtssatz

1) Die Benutzung von Sicherungen, die mit Kupferdraht oder Eisendraht ge5ickt oder überbrückt sind, stellt eine

erhebliche Gefahrerhöhung dar.

2) Die Kenntnis der Brandgefährlichkeit ge5ickter oder überbrückter Sicherungen ist heute Allgemeingut aller

Stromabnehmer. Dabei ist es für die Frage des Vorsatzes des Versicherten ohne Belang, ob er sich nähere

Vorstellungen darüber gemacht hat, inwiefern geflickte Sicherungen Gefahren hervorrufen können.
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